Hinweise zum Anmeldeverfahren 2012/2013
Für die Anmeldung zu den einzelnen Bildungsgängen müssen folgende Unterlagen eingereicht werden:

1. Fachschule für Sozialwesen
· gedruckte und unterschriebene Online-Anmeldebestätigung

· schulinterner Anmeldebogen AV-BK (Homepage oder Schulbüro)

· tabellarischer Lebenslauf mit Lichtbild

· beglaubigte Kopien


- des Zeugnisses des mittleren Schulabschlusses


- des Halbjahreszeugnisses
 des derzeit besuchten Bildungsganges

· erweitertes Führungszeugnis 


Das erweiterte Führungszeugnis nach § 30a BZRG ist pflichtmäßig bei der Anmeldung vorzuweisen. Ohne den Nachweis der persönlichen Eignung durch das erweiterte Führungszeugnis ist eine Aufnahme in den Bildungsgang nicht möglich!

(Antragsformular auf der Homepage oder im 

Schulbüro)

2. Fachoberschule für Gesundheit und Soziales
· gedruckte und unterschriebene Online-Anmeldebestätigung

· schulinterner Anmeldebogen AV-BK (Homepage oder Schulbüro)

· tabellarischer Lebenslauf mit Lichtbild

· beglaubigte Kopie des letzten Halbjahreszeugnisses bzw. des letzten erteilten Schulzeugnisses

· vorläufige Bestätigung der Praktikumsstelle, dass dort ein Jahrespraktikum (i.d.R. vom 01.08. des Jahres bis zum 31.07. des Folgejahres) absoviert werden kann

· wichtiger Hinweis:

Voraussetzung für den Abschluss des endgültigen Praktikumsvertrages mit einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe ist die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses nach § 30a BZRG in der Praktikumsstelle. 

Im Zusammenhang mit der Abgabe des endgültigen Praktikumsvertrages in der Schule müssen die Schülerinnen und Schüler dort auch eine entsprechende Belehrungsbescheinigung abgeben.


(Belehrungsbescheinigung und Antragsformular erweitertes Führungszeugnis auf der Homepage oder im Schulbüro)


3. Höhere Berufsfachschule für Gesundheit und Soziales
· gedruckte und unterschriebene Online-Anmeldebestätigung

· schulinterner Anmeldebogen AV-BK (Homepage oder Schulbüro)

· tabellarischer Lebenslauf mit Lichtbild

· beglaubigte Kopie des letzten Halbjahreszeugnisses bzw. des letzten erteilten Schulzeugnisses

· wichtiger Hinweis:

Im Rahmen des Bildungsganges werden verschiedene einschlägige Praktika absolviert.


Vor Aufnahme eines Praktikums in der Kinder- und Jugendhilfe ist der Nachweis eines erweiterten Führungszeugnisses beim Träger erforderlich. Bei der Infoveranstaltung der Schule vor den Sommerferien 

müssen die Schülerinnen und Schüler dort außerdem eine entsprechende Belehrungsbescheinigung abgeben.


(Belehrungsbescheinigung und Antragsformular erweitertes Führungszeugnis auf der Homepage oder im Schulbüro)

-----------

Stand 27.01.2012 SH
